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Studien- und Prüfungsordnung 
für den Master-Studiengang 

Cross Media 
am Fachbereich  

Ingenieurwissenschaften und 
Industriedesign 

der  
Hochschule Magdeburg-Stendal 

vom 21.11.2018 

 
 

Auf der Grundlage der §§ 9 Absatz 7, 13 Absatz 
1, 67 Absatz 3 Nr. 8 und 77 Absatz 2 Nr. 1 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt (HSG LSA) in der Bekanntmachung der 
Neufassung des HSG LSA vom  
14. Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 600 ff.), hat 
die Hochschule Magdeburg-Stendal folgende 
Studien- und Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeiner Teil 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die vorliegende Studien- und Prüfungsord-
nung regelt das Ziel, den Inhalt und den Aufbau 
des Studiums sowie die Master-Prüfung im 
Master-Studiengang Cross Media (im Weiteren 
Cross Media genannt) am Fachbereich Ingeni-
eurwissenschaften und Industriedesign der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. 
 
(2) Dieser Master-Studiengang ist ein weiterbil-
dender Studiengang, der dem Profiltyp „anwen-
dungsorientiert“ zugeordnet wird. Dieser wird 
als Fernstudium mit Präsenzphasen vor Ort an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal und als 
Online-Präsenzphasen durchgeführt. 
Die Präsenzphasen finden 3-4 Mal pro Semes-
ter an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
statt. 
 
 
(3) Die Unterrichtssprache ist in der Regel 
Deutsch.  
Einzelne Lehrveranstaltungen können in engli-
scher Sprache angeboten werden. 
 
(4) Dieser Master-Studiengang ist gebühren-
pflichtig. Die Immatrikulation der Studierenden 
in den weiterbildenden Master-Studiengang 
steht unter der rechtlichen Bedingung des Errei-
chens der Mindestteilnehmerzahl zum Zeit-
punkt des Studienbeginns, sofern keine diesbe-
zügliche Ausnahmeregelung herbeigeführt wor-
den ist.  
Die entsprechenden Details sind in der Satzung 
zur Erhebung von Gebühren für die Teilnahme 
am weiterbildenden Master-Studiengang Cross 
Media geregelt. 
 
 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Ziel des Studiums ist es, gründliche Fachkennt-
nisse und die Fähigkeit zu erwerben, nach wis-
senschaftlichen Methoden selbstständig zu ar-
beiten, sich in die vielfältigen Aufgaben der auf 
Anwendung, Forschung oder Lehre bezogenen 
Tätigkeitsfelder im Bereich Neuer Medien 
selbstständig einzuarbeiten und die häufig 
wechselnden Aufgaben zu bewältigen, die im 
Berufsleben auftreten. Das Studium Cross Me-
dia vereint die drei Kernbereiche Journalismus, 
Design und Management. Die Fachkenntnisse 
werden interdisziplinär und anwendungsorien-
tiert vermittelt. Die Absolventen und Absolven-

tinnen werden als Fachleute eine hohe Fach-
kompetenz mit übergreifenden analytischen, 
betriebswirtschaftlichen und kommunikativen 
Fähigkeiten besitzen.  
 
 

§ 3 
Akademischer Grad 

 
Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung ver-
leiht die Hochschule Magdeburg-Stendal den 
akademischen Grad  
 

„Master of Arts”, 
abgekürzt: „M. A.” 

 
 

§ 4 
Zulassung zum Studium 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung in einem 
Master-Studiengang an einer Hochschule ist 
der Nachweis eines Bachelor-Abschlusses, ei-
nes Hochschuldiploms oder eines vergleichba-
ren Abschlusses einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademie, eines Magister-
studienganges oder eines mit einer staatlichen 
oder kirchlichen Prüfung abgeschlossenen Stu-
dienganges. 
 
(2) Darüber hinaus ist für die Zulassung zu die-
sem weiterbildenden Master-Studiengang not-
wendig, dass der in Absatz 1 genannte erste 
berufsqualifizierende Abschluss in den Fach-
richtungen Journalismus, Publizistik, Medien-
management, Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten, Design, Psychologie, Betriebswirtschaft, 
Informatik oder anderen Studiengängen, deren 
Relevanz mit Blick auf den Master-Studiengang 
Cross Media deutlich erkennbar ist, erfolgte.  
 
(3) Bei einem Bachelor-Abschluss gemäß Ab-
satz 2 sind mindestens 180 Credits nachzuwei-
sen. 
 
(4) Weiterhin ist für die Zulassung zu diesem 
weiterbildenden Master-Studiengang der 
Nachweis einer mindestens 1jährigen qualifi-
zierten berufspraktischen Erfahrung in einem 
Arbeitsfeld der in Absatz 2 genannten Fachrich-
tungen nach Beendigung des ersten berufsqua-
lifizierenden Abschlusses zu erbringen. 
Bei Bewerbern und Bewerberinnen, die den 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss in ei-
nem berufsbegleitenden Teilzeitstudium absol-
viert haben, werden die Zeiten der qualifizierten 
Berufstätigkeit während dieses Studiums als 
berufspraktische Erfahrung anerkannt. 
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(5) Weiterhin sind ausreichende Kenntnisse der 
englischen Sprache auf dem Niveau B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens nachzuweisen. Die Anwendbarkeit der 
englischen Sprachkenntnisse wird in der ge-
mäß Absatz 6 geforderten Eignungsfeststel-
lungsprüfung getestet. 
 
(6) Die Zulassung zum Studium erfolgt weiter-
hin erst nach der erfolgreichen Teilnahme am 
Feststellungsverfahren zum Nachweis der Eig-
nung für diesen Studiengang (Eignungsfeststel-
lungsprüfung). Näheres regeln die Absätze 10 
bis 20.  
§ 19 gilt entsprechend. 
 
(7) Die Zeugnisse und Nachweise sind in deut-
scher bzw. englischer Sprache bzw. in entspre-
chender Übersetzung durch beeidigte Überset-
zer vorzulegen. 
 
(8) Einzelfallentscheidungen trifft der Prüfungs-
ausschuss. 
 
(9) Für die Zulassung zum Studium in diesem 
weiterbildenden Master-Studiengang kann an-
stelle des Abschlusses nach Absatz 1 auch eine 
Eingangsprüfung treten. Näheres regelt die 
Ordnung zur Durchführung der Eingangsprü-
fung für den weiterbildenden Master-Studien-
gang Cross Media am Fachbereich Ingenieur-
wissenschaften und Industriedesign der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal.  
 
(10) Die Eignungsfeststellungsprüfung, deren 
Bestehen Voraussetzung für die Zulassung 
zum Master-Studium Cross Media ist, dient 
dem Nachweis von Eignung sowie professionel-
len Erfahrungen und Kompetenzen, die über die 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen hinaus erforderlich 
sind.  
Der Bewerber oder die Bewerberin hat in der 
Eignungsfeststellungsprüfung nachzuweisen, 
dass er oder sie  
- über die Eignung in mindestens einem rele-

vanten Bereich von Cross Media (Journalis-
mus/Medien, Design und Management/Lea-
dership) verfügt, die für die Teilnahme an 
den Modulen des Master-Studiengangs vo-
rausgesetzt werden;  

- konzeptionelle Kenntnisse und bisherige be-
rufliche Erfahrungen im Bereich Cross Me-
dia in angemessener Weise zu verbinden 
und zu reflektieren versteht.  

 
(11) Zur Durchführung der Eignungsfeststel-
lungsprüfung bildet der Fachbereichsrat Ingeni-
eurwissenschaften und Industriedesign eine 
Prüfungskommission. Die Prüfungskommission 
ist verantwortlich für die Organisation und 

Durchführung der Eignungsfeststellungsprü-
fung sowie für die Festlegung der Prüfungsauf-
gaben. Der Prüfungskommission gehören min-
destens 3 Mitglieder des Lehrkörpers der Hoch-
schule an. Weiterhin kann jeder Prüfungskom-
mission ein Vertreter oder eine Vertreterin aus 
der Praxis angehören. Die Mitglieder der Prü-
fungskommission wählen den Vorsitzenden o-
der die Vorsitzende, der Professor oder die Pro-
fessorin des Fachbereichs sein muss. Die Prü-
fungskommission kann weitere Lehrende als 
beratende Mitglieder hinzuziehen. Die Prü-
fungskommission berät und beschließt in nicht-
öffentlicher Sitzung.  
 
(12) Die Eignungsfeststellungsprüfung findet 
zweimal jährlich zum Winter- und Sommerse-
mester zwischen Bewerbungsende und Stu-
dienbeginn in der Regel im Zeitraum August-
September bzw. Februar/März statt.  
Die Zulassung zur Eignungsfeststellungsprü-
fung setzt die Einreichung eines frist- und form-
gerechten Antrages auf Zulassung zum Stu-
dium voraus, der der Hochschule mit allen er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen ist. Später 
eingehende Anträge können nur nachrangig, 
nach Maßgabe vorhandener Kapazitäten be-
rücksichtigt werden. Die Einladung erfolgt 
schriftlich, spätestens 2 Wochen vor dem Prü-
fungstermin durch die Prüfungskommission und 
enthält eine Information über die zugelassenen 
Hilfsmittel. Über den Einsatz der Hilfsmittel ent-
scheidet die Prüfungskommission. 
 
(13) Die Eignungsfeststellungsprüfung besteht 
aus einer Prüfung mit einem schriftlichen und 
einem mündlichen Prüfungsteil. Die zwei Prü-
fungsteile werden in der Regel an einem Tag 
durchgeführt. Vor dem Beginn der Prüfung wird 
die Identität der Teilnehmenden geprüft. 
Im schriftlichen Prüfungsteil bearbeiten die Be-
werber und Bewerberinnen eine fachwissen-
schaftliche Fragestellung aus dem Bereich 
Cross Media. Gegenstand können auch Ent-
wurf, Bewertung und Analyse crossmedialer 
Produkte sein. Die Bearbeitungszeit beträgt 
maximal 120 Minuten.  
Der mündliche Prüfungsteil besteht aus einem 
in der Regel 20-minütigen Gespräch, in dem der 
Bewerber oder die Bewerberin zur Reflexion 
seiner oder ihrer beruflichen Erfahrungen aus 
dem jeweiligen Bereich angehalten ist.  
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(14) Die Bewertung der Prüfung erfolgt „be-
notet“ gemäß § 22 sowie getrennt nach der 
schriftlichen und mündlichen Leistung entspre-
chend den folgenden inhaltlichen Kriterien:  
- schriftliche Prüfung: Fachwissenschaftliche 

Kenntnisse und Qualität der theoretischen 
Reflexion praxisrelevanter Fragestellungen; 
Kenntnisse relevanter Aspekte des Berei-
ches Cross Media;  

- mündliche Prüfung: Breite der professionel-
len Erfahrungen und Qualität ihrer Reflexion;  

Beide Leistungen der Bewerber und Bewerbe-
rinnen werden in Hinblick auf die spezifischen 
Anforderungen des Master-Studiengangs 
Cross Media bewertet.  
 
(15) Bewerberinnen und Bewerber, die in einem 
Prüfungsteil oder beiden Prüfungsteilen mit 
„nicht ausreichend“ bewertet werden, scheiden 
aus dem Verfahren aus.  
Aus dem arithmetischen Mittel der beiden Prü-
fungsteile wird eine Gesamtnote gebildet. Dabei 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen.  
§ 34 gilt entsprechend 
 
(16) Die Eignungsfeststellungsprüfung ist nicht 
öffentlich. Über die Eignungsfeststellungsprü-
fung ist eine Niederschrift mit den folgenden 
Mindestangaben anzufertigen: 
- Daten des Bewerbers oder der Bewerberin, 
- Datum der Eignungsfeststellungsprüfung, 
- Mitglieder der Prüfungskommission, 
- Dauer und Inhalt der Eignungsfeststellungs-

prüfung, 
- Bewertung und Ergebnis, 
- Unterschrift der Mitglieder der Prüfungskom-

mission. 
 
(17) Die Prüfungskommission erstellt eine 
Übersicht mit den Ergebnissen der Eignungs-
feststellungsprüfung und übermittelt diese an 
das Immatrikulationsamt, das dem Bewerber  
oder der Bewerberin das Ergebnis der Eig-
nungsfeststellungsprüfung schriftlich mitteilt.  
Bei bestandener Eignungsfeststellungsprüfung 
erfolgt die Zulassung zum Studium. 
Bei nicht bestandener Eignungsfeststellungs-
prüfung enthält der Bescheid eine Rechts-
behelfsbelehrung und einen Hinweis auf die 
Möglichkeit der Wiederholung zu einem späte-
ren Zulassungstermin. 
 
(18) Wird das Studium zum beantragten Se-
mester nicht begonnen, ist das Ergebnis einer 
bestandenen Eignungsfeststellungsprüfung 
auch noch für den nächsten Zulassungstermin 
gültig. 
Es ist erneut ein frist- und formgerechter Antrag 
auf Zulassung an die Hochschule zu richten. 
 

(19) Wurde die Eignungsfeststellungsprüfung 
mit „nicht ausreichend“ bewertet, erfolgt keine 
Zulassung zum Studium. Die Eignungsfeststel-
lungsprüfung kann einmalig wiederholt werden. 
Die Wiederholung kann frühestens zum Prü-
fungstermin für den darauffolgenden Bewer-
bungszeitraum erfolgen. Für die Wiederholung 
der Eignungsfeststellungsprüfung ist erneut die 
Einreichung eines vollständig ausgefüllten, frist- 
und formgerechten Antrages auf Zulassung 
zum Studium notwendig. Im Falle einer Wieder-
holung sind alle Prüfungsleistungen zu wieder-
holen. 
Die Eignungsfeststellungsprüfung ist endgültig 
nicht bestanden, wenn diese mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet wurde und eine Wiederho-
lungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 
 
(20) Ein Bewerber oder eine Bewerberin ist 
durch die Prüfenden von der Eignungsfeststel-
lungsprüfung auszuschließen, wenn festgestellt 
wird, dass die Eignungsfeststellungsprüfung 
durch Täuschung oder die Benutzung von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln beeinflusst wurde o-
der werden sollte. Die Eignungsfeststellungs-
prüfung ist mit „nicht ausreichend“ zu bewerten. 
Wird eine Täuschung nach Ablegen der Eig-
nungsfeststellungsprüfung bekannt, ist das Prü-
fungsergebnis in einer Frist von sechs Wochen 
nach dem Bekanntwerden der Täuschung auf-
zuheben. 
Tritt ein Bewerber oder eine Bewerberin vor Be-
ginn der Eignungsfeststellungsprüfung zurück 
oder versäumt er oder sie nach der Zulassung 
zur Eignungsfeststellungsprüfung den Prü-
fungstermin, ist eine erneute Anmeldung zum 
nächsten Prüfungstermin möglich. Die Anmel-
dung wird in diesem Fall wie eine erstmalige 
Bewerbung behandelt. 
Die §§ 34, 35, 36 und 37 gelten entsprechend. 
 

 

§ 5 
Studiendauer, Studienbeginn 

 
(1) Das Studium ist als berufsbegleitendes Teil-
zeitstudium in der Weise gestaltet, dass es ein-
schließlich der Master-Arbeit mit dem Kollo-
quium in der Regelstudienzeit von 7 Semestern 
abgeschlossen werden kann. 
 
(2) Das Lehrangebot ist in der Regel auf einen 
Studienbeginn im Winter- und/oder im Sommer-
semester mit Eignungsfeststellungsprüfung im 
August/September und/oder Februar/März aus-
gerichtet.  
 
 
 
 

§ 6 
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Modularisierung 
 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. In Mo-
dulen werden thematisch und zeitlich abgerun-
dete, in sich geschlossene Studieneinheiten zu-
sammengefasst. Module werden in der Regel 
mit einer Prüfung abgeschlossen, deren Ergeb-
nis in das Abschlusszeugnis eingeht. Prüfungs-
leistungen sind studienbegleitend während o-
der am Ende des jeweiligen Moduls zu erbrin-
gen.  
Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul 
wird eine bestimmte Anzahl von Leistungspunk-
ten (Credits) nach dem European Credit Trans-
fer System (ECTS) vergeben. 
Die Vergabe von Credits setzt nicht zwingend 
eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Ab-
schluss des jeweiligen Moduls (Teilnahme-
nachweis) voraus. Näheres regelt § 18 Absatz 
16. 
 
(2) Die Anzahl der Credits richtet sich nach dem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand, der durch 
die Studierenden in dem jeweiligen Modul zu er-
bringen ist. Ein Credit nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS) entspricht einem 
Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Zeitstunden und 
beinhaltet die Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen, die Vor- und Nachbereitung, das Selbst-
studium, die Prüfungsvorbereitungen sowie die 
Erbringung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen. Credits sind ohne Dezimalstelle zu verge-
ben. Die Inhalte eines Moduls sind so zu be-
messen, dass sie in der Regel innerhalb eines 
Semesters oder eines Jahres vermittelt werden 
können. Pro Semester sind bei einem Vollzeit-
studium 30 Credits zu erwerben. Dies entspricht 
einem Arbeitsaufwand von 750 bis 900 Zeit-
stunden pro Semester.  
 
(3) Bei den Modulen ist nach Pflicht- und Wahl-
pflichtmodulen zu unterscheiden.  
 
(4) Als Pflichtmodule werden alle Module 
bezeichnet, die nach Studien- und Prüfungsord-
nung für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlich sind. 
 
(5) Als Wahlpflichtmodule werden alle Module 
bezeichnet, die die Studierenden nach Maß-
gabe des Regelstudien- und Prüfungsplans aus 
einer bestimmten Anzahl von Modulen auszu-
wählen haben. Sie ermöglichen, im Rahmen 
der gewählten Studienrichtung, individuellen 
Neigungen und Interessen nachzugehen sowie 
fachspezifischen Erfordernissen des späteren 
Tätigkeitsfeldes der Studierenden Rechnung zu 
tragen.  
Die Einschreibung für ein Wahlpflichtmodul hat 
spätestens bis 4 Wochen nach Beginn des je-
weiligen Semesters im Dekanat des Fachberei-
ches zu erfolgen. Für die Durchführung eines 

Wahlpflichtmoduls ist eine Mindestteilnehmer-
zahl von 5 Studierenden notwendig. Auf schrift-
lichen Antrag des oder der Studierenden an den 
Prüfungsausschuss können im Einvernehmen 
mit dem Studiengangleiter/Studienfachberater 
oder der Studiengangleiterin/Studienfachbera-
terin auch Module aus anderen Studiengängen 
als Wahlpflichtmodule anerkannt werden. 
 
(6) Als Wahlmodule werden alle Module be-
zeichnet, die die Studierenden nach eigener 
Wahl zusätzlich zu den Pflicht- und Wahlpflicht-
modulen aus dem Modulangebot der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal belegen. Die Stu-
dierenden können sich in den Wahlmodulen ei-
ner Prüfung unterziehen. Näheres regeln die §§ 
7 und 25. 

 
 

§ 7 
Aufbau des Studiums  

 
(1) Der zeitliche Gesamtumfang der für den er-
folgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen beträgt 330 Prä-
senzstunden (19,41 Semesterwochenstunden). 
Zum erfolgreichen Abschluss sind insgesamt 
120 Credits zu erwerben, wobei 1 Credit einem 
Arbeitsaufwand von 25 Zeitstunden entspricht. 
Dazu ist es notwendig, die Pflichtmodule sowie 
eine bestimmte Anzahl von Wahlpflichtmodulen 
erfolgreich abzuschließen. Die Module, deren 
empfohlene Verteilung auf die Semester, die 
Anzahl und die Art der Lehrveranstaltungen, die 
geforderten Prüfungsleistungen und die Zuord-
nung der Credits zu den einzelnen Modulen 
sind dem in der Anlage enthaltenen Regelstu-
dien- und Prüfungsplan zu entnehmen.  
 
(2) Die Modulprüfungen können vor Ablauf des 
im Regelstudien- und Prüfungsplan angegebe-
nen Semesters abgelegt werden, sofern die für 
die Zulassung zur jeweiligen Prüfungsleistung 
erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. 
 
(3) Die Master-Prüfung besteht aus den stu-
dienbegleitenden Modulprüfungen und der 
Master-Arbeit mit dem Kolloquium. 
 
(4) Der Abschluss von zusätzlichen Modulen ist 
möglich. Näheres regeln die §§ 6 und 25.  
 

 
 
 
 
 

§ 8 
Arten der Lehrveranstaltungen 
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(1) Lehrveranstaltungen können als Vorlesun-
gen, seminaristische Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, Exkursionen, Kolloquien und Pro-
jekte, angeboten werden.  
Alle Lehrformen, außer Exkursionen und Pro-
jekte, existieren auch in einer Online-Variante 
für das E-Learning. 
Unter E- Learning werden alle Formen von Ler-
nen verstanden, bei denen elektronische oder 
digitale Medien für die Präsentation und Distri-
butation von Lernmaterialien und/oder zur Un-
terstützung zwischenmenschlicher Kommuni-
kation zum Einsatz kommen. 
Für das E-Learning werden in einer zentralen 
Online-Plattform, die Online-Lernräume bietet, 
von Lehrenden Materialien und viele unter-
schiedliche Aktivitäten für Kommunikation, Zu-
sammenarbeit und Selbstlernen bereitgestellt.  
Studierende können Online-Kurse unabhängig 
von Ort und Zeit und nach eigenen Lernbedürf-
nissen nutzen.  
 
Näheres regelt der Regelstudien- und Prü-
fungsplan. 
 
(2) Vorlesungen vermitteln in zusammenhän-
gender und systematischer Darstellung grund-
legende Sach-, Theorie- und Methodenkennt-
nisse. 
 
(3) Seminaristische Vorlesungen vermitteln in 
zusammenhängender und systematischer Dar-
stellung grundlegende Sach-, Theorie- und Me-
thodenkenntnisse und dienen der Erörterung 
theoretischer und praxisbezogener Fragestel-
lungen. 
 
(4) Seminare dienen der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung theoretischer und praxisbezoge-
ner Fragestellungen im Zusammenwirken von 
Lehrenden und Lernenden. Dies kann in wech-
selnden Arbeitsformen (Informationsdarstellun-
gen, Referaten, Thesenerstellung, Diskussio-
nen) und in Gruppen erfolgen. 
 
(5) Übungen dienen der Aneignung grundlegen-
der Methoden, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
(6) In Kolloquien erfolgt die vertiefte wissen-
schaftliche Auseinandersetzung zwischen Leh-
renden und Lernenden zu ausgewählten Frage-
stellungen. 
 
(7) Exkursionen dienen der Anschauung und In-
formationssammlung sowie dem Kontakt zur 
Praxis vor Ort. 
 
(8) Projekte dienen der Entwicklung von Fähig-
keiten zur eigenständigen wissenschaftlichen 
Arbeit und der praxisorientierten Lösung ganz-
heitlicher Probleme. Sie werden in Gruppen 
durchgeführt.  

 
 

§ 9 
Studienfachberatung 

 
Der Fachbereich bietet eine Studienfachbera-
tung an, die sich insbesondere auf den Studien-
verlauf, die Beantragung eines individuellen 
Teilzeitstudiums, die Wahl von Modulen und auf 
Probleme, die zur wesentlichen Überschreitung 
der Regelstudienzeit führen können, erstreckt. 
 

 

§ 10 
Individuelle Studienpläne 

 
(1) Individuelle Studienpläne sind grundsätz-
lich möglich. 
Der Ansprechpartner oder die Ansprechpartne-
rin für die Studierenden bei der Erstellung eines 
individuellen Studienplanes ist der Studien-
gangsleiter/Studienfachberater oder die Studi-
engangsleiterin/Studienfachberaterin. 
Individuelle Studienpläne dienen dem erfolgrei-
chen Studienabschluss innerhalb oder auch 
nach Ablauf der Regelstudienzeit. 
 
(2) Diese werden insbesondere mit Studieren-
den vereinbart,  
- die ein individuelles Teilzeitstudium absol-

vieren, oder  
- die aufgrund einer länger andauernden o-

der einer ständigen Krankheit, einer Behin-
derung, einer Schwangerschaft, einer Be-
treuungsverpflichtung oder aus sonstigen 
persönlichen Gründen die Semestervorga-
ben für die Module gemäß Regelstudien- 
und Prüfungsplan nicht einhalten können,  

- denen trotz Erfüllung der Zulassungsvo-
raussetzungen zum Studium Vorkennt-
nisse in einem Modul oder mehreren Mo-
dulen fehlen. 

Die §§ 11 und 19 sowie die Rahmenordnung für 
ein individuelles Teilzeitstudium an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal gelten entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 
Individuelles Teilzeitstudium 

 
Ein individuelles Teilzeitstudium ist nicht mög-
lich, da der weiterbildende Master-Studiengang 
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Cross Media bereits als Teilzeitstudium konzi-
piert ist. 
  
 

II. Prüfungsspezifische Bestimmungen 
 

§ 12 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 
Wahrnehmung der durch diese Studien- und 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird 
aus den Mitgliedern des Fachbereiches ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Dieser besteht in der 
Regel aus mindestens 5 Mitgliedern, von denen 
3 Mitglieder der Gruppe der Professoren und 
Professorinnen, ein Mitglied der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen/Lehrkräfte für besondere Aufgaben und 
ein Mitglied der Gruppe der Studierenden ange-
hören. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses werden durch die Mitglieder des Fachbe-
reichsrates gewählt. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses wählen aus ihrer Mitte den 
oder die Vorsitzende und den oder die stellver-
tretende Vorsitzende. Diese gehören der 
Gruppe der Professoren und Professorinnen 
an. Aus den Gruppen wissenschaftliche Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen/Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben und Studierende kann je-
weils ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin 
gewählt werden. Das studentische Mitglied hat 
bei Prüfungsentscheidungen nur beratende 
Stimme. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchfüh-
rung der Prüfungen sicher und achtet darauf, 
dass die Bestimmungen dieser Studien- und 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prü-
fungsausschuss berichtet regelmäßig dem 
Fachbereichsrat über seine Tätigkeit und unter-
breitet Vorschläge zur Weiterentwicklung des 
Studiums. Dabei ist der Einhaltung der Regel-
studienzeit besondere Bedeutung beizumes-
sen.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Stimmenthaltungen sind nicht zuläs-
sig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
oder der Vorsitzenden den Ausschlag, bei des-
sen oder deren Abwesenheit die des Stellver-
treters oder der Stellvertreterin. Der Prüfungs-
ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit seiner Mitglieder, davon mindestens zwei 
Mitglieder aus der Gruppe der Professoren und 
Professorinnen, anwesend ist. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses beträgt vier Jahre, die des studen-
tischen Mitgliedes ein Jahr.  

Wiederwahl ist möglich. 
 
(5) Über die wesentlichen Gegenstände der Er-
örterung und die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses ist eine Niederschrift anzufertigen.  
 
(6) Der Prüfungsausschuss kann im jeweiligen 
Einzelfall konkret zu bestimmende Befugnisse 
widerruflich auf den Vorsitzenden oder die Vor-
sitzende übertragen. Der oder die Vorsitzende 
bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschus-
ses vor, führt diese aus und berichtet dem Prü-
fungsausschuss fortlaufend über seine oder 
ihre Tätigkeit.  
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
haben das Recht, an der Abnahme der Prüfun-
gen als Beobachter oder als Beobachterin teil-
zunehmen.  
 
(8) Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn ei-
nes jeden Semesters den Prüfungszeitraum für 
die Abnahme der mündlichen Prüfungen und 
Klausuren fest. 
 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst tätig sind, sind 
sie durch den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
 
 

§ 13 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfen-
den und die Beisitzenden. Als Prüfende können 
nur Mitglieder und Angehörige dieser oder einer 
anderen Hochschule bestellt werden, die in 
dem betreffenden Prüfungsmodul zu selbst-
ständiger Lehre berechtigt sind. Bei entspre-
chender Notwendigkeit können auch Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben sowie in der berufli-
chen Praxis und Ausbildung erfahrene Perso-
nen zu Prüfenden bestellt werden. Zu Prüfen-
den und Beisitzenden dürfen nur Personen be-
stellt werden, die selbst mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Prüfungsleistungen in Hochschulprüfungen 
sowie studienbegleitende Prüfungen, deren Be-
stehen Voraussetzung für die Fortsetzung des 
Studiums sind, sind in der Regel von mindes-
tens zwei Prüfenden zu bewerten. Mündliche 
Prüfungen sind von mehreren Prüfenden oder 
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von einem Prüfer oder einer Prüferin in Gegen-
wart eines sachkundigen Beisitzers oder einer 
Beisitzerin abzunehmen. Der Beisitzer oder die 
Beisitzerin besitzt nicht das Frage- und Bewer-
tungsrecht eines oder einer Prüfenden. 
Stellt der Prüfungsausschuss für einen Prü-
fungstermin fest, dass auch unter Einbeziehung 
aller gemäß Absatz 1 zur Prüfung Befugten die 
durch eine Bestellung bedingte Mehrbelastung 
der Betreffenden unter Berücksichtigung ihrer 
übrigen Dienstgeschäfte unzumutbar wäre oder 
zwei Prüfende nicht vorhanden sind, kann er 
beschließen, dass für diesen Prüfungstermin 
die betreffenden schriftlichen Prüfungsleistun-
gen nur von einem oder einer Prüfenden bewer-
tet werden. Der Beschluss ist den Studierenden 
bei der Meldung zur Prüfung mitzuteilen.  
 
(3) Studierende können für mündliche Prüfun-
gen und die Master-Arbeit Prüfende vorschla-
gen. Der Vorschlag begründet keinen Rechts-
anspruch.  
 
(4) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig.  
 
(5) Die Prüfenden sind in der Regel die Lehren-
den des Moduls, in dem die Prüfungsleistung 
abzulegen ist, soweit sie gemäß Absatz 1 prü-
fungsbefugt sind. Sofern dieses nicht der Fall 
ist, bestimmt der Prüfungsausschuss die Prü-
fenden und stellt sicher, dass die Studierenden 
rechtzeitig informiert werden.  
 
(6) Für die Prüfenden und Beisitzenden gilt  
§ 12 Absatz 9 entsprechend.  
 
 

§ 14 
Anrechnung von Studienzeiten,  

Studien- und Prüfungsleistungen  
sowie  

von außerhalb des Hochschulwesens 
erworbenen Kenntnissen und  

Fähigkeiten 
 
(1) Über die Anrechnung von Studienzeiten, 
Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet 
auf schriftlichen Antrag des oder der Studieren-
den der Prüfungsausschuss. Der Antrag ist in-
nerhalb von vier Wochen nach Aufnahme des 
Studiums an den Prüfungsausschuss des ent-
sprechenden Studienganges zu richten. Die 
Studierenden haben die für die Anrechnung er-
forderlichen Unterlagen im Original oder in be-
glaubigter Form vorzulegen. Sofern diese nicht 
in deutscher oder englischer Sprache ausge-
stellt sind, ist eine beglaubigte deutsche Über-
setzung vorzulegen. 
 

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen (Qualifikationen), die an anderen (inlän-
dischen und ausländischen) Hochschulen er-
worben wurden, werden anerkannt, sofern nicht 
ein wesentlicher Unterschied in Inhalt, Umfang 
und Anforderungen zwischen den vollendeten 
und den zu ersetzenden Studienleistungen be-
steht. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und –bewer-
tung vorzunehmen. Die Beweislast trägt die 
Hochschule. Die Hochschule hat die Nichtaner-
kennung zu begründen.  
Für die Anerkennung von an Hochschulen au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland absol-
vierten Studienzeiten und erworbenen Hoch-
schulqualifikationen sind die Lissabon-Konven-
tion vom 11. November 1997, die von der Kul-
tusministerkonferenz und von der Hochschul-
rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzver-
einbarungen und Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bewer-
tungsgrundlage ist, soweit bereits beiderseitig 
angewandt, das European Credit Transfer Sys-
tem (ECTS).  
Die Anrechnung einer Master-Arbeit eines be-
reits abgeschlossenen Studienganges als Mas-
ter-Arbeit im Studiengang Cross Media ist aus-
geschlossen. 
 
(3) Bei vergleichbaren Notensystemen werden 
die Noten gemäß § 22 übernommen und in die 
Berechnung der Gesamtnote gemäß § 31 ein-
bezogen. 
 
(4) Außerhalb von Hochschulen erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten können auf ein 
Hochschulstudium angerechnet werden, wenn 
1. die für den Hochschulzugang geltenden Vo-

raussetzungen erfüllt sind und 
2. die anzurechnenden Kenntnisse und Fähig-

keiten den Studien- und Prüfungsleistungen, 
die sie ersetzen sollen nach Inhalt und Ni-
veau, gleichwertig sind. 

Insgesamt können außerhalb der Hochschule 
erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten höchs-
tens 50 % eines Hochschulstudiums ersetzen. 
Über die Anrechnung entscheidet auf schriftli-
chen Antrag der Prüfungsausschuss. Anhand 
der vorgelegten Unterlagen wird geprüft, ob und 
in welchem Umfang diese Qualifikationen Tei-
len des Studiums nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und damit diese ersetzen kön-
nen.  
Art und Umfang von Anrechnungen außerhalb 
des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf ein Studium sind im Dip-
loma Supplement kenntlich zu machen.  
 
 

§ 15 
Praktikum, berufspraktische Tätigkeit, 
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Praktische Studiensemester 
im In- oder Ausland 

 
Das Studium enthält kein praktisches Studien-
semester. 
 
 

§ 16 
Studiensemester im Ausland 

 
Studiensemester im Ausland sind nicht vorge-
sehen. 
 
 

 

§ 17 
Prüfungsvorleistungen 

 
Prüfungsvorleistungen sind gemäß Regelstu-
dien- und Prüfungsplan nicht zu erbringen.  
 

 

§ 18 
Arten von studienbegleitenden 

Prüfungsleistungen  
sowie 

Teilnahmenachweise 
 

 
(1) Folgende Arten von studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen sind möglich: 
 
1 Klausur (K) (Absatz 2) 
2 Mündliche Prüfung (M) (Absatz 3) 
3 Hausarbeit (H) (Absatz 4) 
4 Entwurf (E) (Absatz 5) 
5 Wissenschaftliches Projekt (WP) (Absatz 

6) 
6 Referat (R) (Absatz 7) 
7 Präsentation (Prä) (Absatz 8) 
8 Gruppenpräsentation (GP) (Absatz 9) 
9 Projektbericht (Pro) (Absatz 10) 
10 Einsendeaufgabe (EAg) (Absatz 11) 
11 Portfolio (Pf) (Absatz 12) 
12 E-Portfolio (EPF) (Absatz 13) 
 
(2) In einer Klausur sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit mit be-
grenzten Hilfsmitteln und mit den geläufigen 
Methoden des Fachgebietes ein Problem er-
kennen und Wege zu einer Lösung finden kön-
nen. Die Bearbeitungszeit einer Klausur beträgt 
mindestens 60 Minuten, jedoch nicht mehr als 
120 Minuten. Klausuren können auch Online 
durchgeführt werden. 
 
(3) Durch mündliche Prüfungen soll der oder die 
Studierende nachweisen, dass er oder sie die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einzuordnen vermag.  

Die mündliche Prüfung findet als Einzel- oder 
Gruppenprüfung statt, wobei bis zu 3 Studie-
rende eine Gruppe bilden können. Die Dauer 
der Prüfung beträgt für jeden oder jede Studie-
rende in der Regel 10 bis 30 Minuten. Die we-
sentlichen Inhalte der Prüfung und die Bewer-
tung der Prüfungsleistung sind in einem Proto-
koll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden und 
den Beisitzenden zu unterschreiben. Das Er-
gebnis der Prüfung ist dem oder der Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung be-
kannt zu geben. In begründeten Ausnahmefäl-
len können mündliche Prüfungen auch online 
abgenommen werden. 
 
(4) Eine Hausarbeit erfordert eine experimen-
telle, empirische oder theoretische Bearbeitung 
einer Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet. 
Die Aufgabe ist so zu stellen, dass diese inner-
halb von 2 bis 6 Wochen bearbeitet werden 
kann. Die Studierenden können für das Thema 
und die Aufgabenstellung Vorschläge unterbrei-
ten. Diese begründen keinen Rechtsanspruch. 
In geeigneten Fällen können die erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit ty-
pischen Weise mündlich erläutert werden.  
Die Bearbeitungszeit kann bei überdurch-
schnittlicher Belastung der Studierenden durch 
andere Prüfungsleistungen auf schriftlichen An-
trag an den Prüfungsausschuss einmalig bis um 
die Hälfte verlängert werden.  
Wird die Hausarbeit ohne einen vom Prüfungs-
ausschuss anerkannten Grund nicht fristge-
recht eingereicht, gilt diese als mit „nicht ausrei-
chend“ oder als mit „nicht erfolgreich abge-
schlossen“ bewertet. Für die Wiederholung gilt 
§ 23 entsprechend. 
 
(5) Ein Entwurf umfasst die Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in konzeptioneller und kon-
struktiver Hinsicht unter besonderer Berück-
sichtigung planerischer Aspekte sowie die Dar-
stellung und Erläuterung der erarbeiteten Lö-
sungen in einer für die berufliche Tätigkeit übli-
chen Weise. Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Durch Mitarbeit in einem wissenschaftlichen 
Projekt sollen Studierende nachweisen, dass 
sie zur selbstständigen wissenschaftlichen Ar-
beit und zur interdisziplinären Teamarbeit befä-
higt sind. Der eigenständige Anteil an der Pro-
jektbearbeitung ist nachzuweisen.  
Ein Projekt kann mit einem wissenschaftlichen 
Poster abgeschlossen werden. Dieses ist ein vi-
sueller Vortrag in Form eines Plakates, in dem 
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ein bestimmter Sachverhalt anschaulich in 
Wort, Bild und Grafik dokumentiert wird. Es er-
möglicht nicht nur dem absoluten Spezialisten, 
sondern auch dem wissenschaftlich gebildeten 
Laien einen Zugang.  
 
(7) Ein Referat umfasst: 
- eine eigenständige und vertiefte schriftliche 

Auseinandersetzung mit einem Problem 
aus dem Arbeitszusammenhang der Lehr-
veranstaltung unter Einbeziehung und Aus-
wertung einschlägiger Literatur sowie 

- die Darstellung der Arbeit und die Vermitt-
lung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vor-
trag sowie in der anschließenden Diskus-
sion. 

 
Die Aufgabe ist in der Weise zu stellen, dass sie 
in der Regel innerhalb eines Zeitraumes von 2 
bis 6 Wochen bearbeitet werden kann. 
 
(8) Eine Präsentation umfasst die Bearbeitung 
einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung in konzeptioneller und 
konstruktiver Hinsicht, die mediengestützt vor-
gestellt, erläutert und verteidigt wird.  
 
(9) Eine Gruppenpräsentation umfasst die Be-
arbeitung einer fachspezifischen oder fächer-
übergreifenden Aufgabenstellung in konzeptio-
neller und konstruktiver Hinsicht, die medienge-
stützt vorgestellt, erläutert und verteidigt wird. 
Durch die Mitarbeit sollen Studierende nachwei-
sen, dass sie zur selbstständigen wissenschaft-
lichen Arbeit und zur Teamarbeit befähigt sind. 
Die Bewertung dieser Prüfungsleistung erfolgt 
benotet gemäß § 22. 
 
(10) Mit einem Projektbericht wird ein Projekt 
abgeschlossen. Dieser umfasst: 
- die wissenschaftliche Analyse oder Bear-

beitung eines Gegenstandes aus den Be-
reichen Journalismus, Design und Manage-
ment und deren tangierende Felder durch 
Methoden- und Theorieanwendung, Kon-
zeptentwicklung, die Darstellung und Erläu-
terung der Projektergebnisse sowie Evalu-
ation und Reflexion der Projektarbeit. 

Durch die Projektarbeit und den Projektbericht 
sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit 
und zur Teamarbeit befähigt sind. Wird der Pro-
jektbericht von mehreren Studierenden ver-
fasst, so ist der eigenständige Anteil jedes ein-
zelnen an der Projektbearbeitung nachzuwei-
sen. 
 
(11) Die Aufgabenstellung der Einsendeaufga-
ben wird von den Lehrenden der jeweiligen 
Lehrveranstaltungen formuliert. Studierende er-
halten in der Regel jeweils 4 Fragenkomplexe, 
die auf max. 2 Seiten pro Frage zu beantworten 

sind. Die Fragen sind so zu stellen, dass sie in-
nerhalb von 4 bis 5 Wochen bearbeitet werden 
können. Diese Prüfungsleistung wird mit „er-
folgreich abgeschlossen“ oder mit „nicht erfolg-
reich abgeschlossen“ bewertet. Absatz 4 gilt 
entsprechend. 
 
(12) Das Portfolio ist eine Sammelmappe von 
Leistungen, mit denen Studierende ihre in der 
Regel in einem Modul erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten dokumentieren, reflektieren 
und/oder präsentieren können. Die Bewertung 
erfolgt benotet gemäß § 22. 
 
(13) Das E-Portfolio ist eine digitale Form des 
Portfolios gemäß Absatz 12, das eine Selbstre-
flexion der im Studium erworbenen Kompeten-
zen und deren Transfer in die Arbeitswelt sowie 
eine weitere Orientierung im individuellen Stu-
dienverlauf abbildet. Die Prüfungsleistung wird 
mit „erfolgreich abgeschlossen“ oder „nicht er-
folgreich abgeschlossen“ bewertet. 
 
(14) Die Aufgabenstellung für die Prüfungsleis-
tung wird von den Prüfenden festgelegt. Kön-
nen sich diese nicht einigen, wird die Aufgabe 
durch den Prüfungsausschuss bestimmt.  
 
(15) Geeignete Arten von Prüfungsleistungen 
können auch in Form einer Gemeinschaftsar-
beit zugelassen werden. Der Beitrag des oder 
der Einzelnen hat die an die Prüfung zu stellen-
den Anforderungen zu erfüllen sowie als indivi-
duelle Leistung auf Grund der Angabe von Ab-
schnitten und Seitenzahlen oder anderer objek-
tiver Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich 
bewertbar zu sein. 
 
(16) Ein Teilnahmenachweis (TN) dient der 
Kontrolle der regelmäßigen und aktiven Teil-
nahme an den Präsenz-Lehrveranstaltungen 
und somit als Nachweis für den erfolgreichen 
Abschluss des jeweiligen Moduls. Ein TN wird 
nicht benotet. Ein TN wird ausgehändigt, wenn 
die betreffende Lehrveranstaltung regelmäßig 
besucht wurde (mind. 80% Anwesenheit). Bei 
darüber hinaus gehenden begründeten Fehlzei-
ten kann die oder der Lehrende das Erteilen des 
Teilnahmenachweises von der Erfüllung von 
Pflichten abhängig machen. Die aktive Teil-
nahme kann, je nach Modulbeschreibung, die 
Erbringung kleinerer Arbeiten, wie Protokolle, 
mündliche Kurzreferate und Gruppenarbeiten 
beinhalten. Teilnahmenachweise werden am 
Ende des Moduls durch den Lehrenden oder 
die Lehrende ausgestellt. Die Ausstellung eines 
Teilnahmenachweises kann verweigert werden, 
wenn die Leistungen den zu Beginn des Moduls 
definierten Anforderungen nicht entsprechen. § 
6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
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(17) Die Art und der Umfang der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen der einzelnen Mo-
dule bzw. die Teilnahmenachweise sind dem in 
der Anlage enthaltenen Regelstudien- und Prü-
fungsplan zu entnehmen.  
 
 

§ 19 
Nachteilsausgleich, 

Schutzfristen, 
Kompensationsmöglichkeiten 

 
(1) Sofern Studierende durch eine ärztliche Be-
scheinigung glaubhaft machen, dass sie wegen 
länger andauernder oder ständiger Krankheit o-
der einer Behinderung oder einer Schwanger-
schaft nicht in der Lage sind, die Prüfungsleis-
tung ganz oder teilweise in der vorgeschriebe-
nen Art oder Frist abzulegen, ist ihnen durch 
den Prüfungsausschuss die Möglichkeit einzu-
räumen, die Bearbeitungszeit der Prüfungsleis-
tung zu verlängern oder gleichwertige Prü-
fungsleistungen in einer anderen Art zu erbrin-
gen.  
Entsprechendes gilt für die Eignungsfeststel-
lungsprüfung. 
 
(2) Die Schutzbestimmungen entsprechend des 
Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Ar-
beit, in der Ausbildung und im Studium (Mutter-
schutzgesetz) sowie dem Gesetz zum Eltern-
geld und zur Elternzeit (Elterngeld- und Eltern-
zeitgesetz) sind bei der Anwendung dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung, insbesondere bei 
der Berechnung von Fristen, zweckentspre-
chend zu berücksichtigen und deren Inan-
spruchnahme zu ermöglichen. Sachentschei-
dungen sind durch den Prüfungsausschuss her-
beizuführen. 
Studierende, die wegen familiärer Verpflichtun-
gen beurlaubt worden sind, können während 
der Beurlaubung freiwillig Studien- und Prü-
fungsleistungen erbringen. Auf schriftlichen, an 
den Prüfungsausschuss gerichteten Antrag, ist 
die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung während des Beurlaubungszeit-
raumes möglich. 
 
(3) Für Studierende mit Sorgeaufgaben sollen 
Möglichkeiten zur Kompensation geschaffen 
werden. Eine Sorgeaufgabe liegt insbesondere 
bei Studierenden mit Kindern unter 18 Jahren 
vor und bei Studierenden, die für Angehörige o-
der andere nahestehende Personen Pflegeauf-
gaben wahrnehmen. Die Mitwirkung des oder 
der Studierenden an der Pflege ist durch eine 
Bescheinigung des Arztes/Pflegedienstes 
nachzuweisen. 
 

(4) Für Studierende nach den Absätzen 1 bis 3 
stehen unter Beibehaltung der inhaltlichen An-
forderungen an die Prüfungsleistungen Mög-
lichkeiten des Nachteilsausgleiches zur Verfü-
gung. Als Nachweis dient der Pass zur Kom-
pensation besonderer Belastungen (KomPass). 
Näheres regelt die Ordnung zur Kompensation 
besonderer Belastungen Studierender an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. 

 
 

§ 20 
Öffentlichkeit von mündlichen  

Prüfungen 
 

Studierende, die die jeweilige Prüfungsleistung 
noch nicht erfolgreich absolviert haben, können 
als Zuhörer oder Zuhörerinnen bei mündlichen 
Prüfungen (§ 18 Absatz 3) zugelassen werden, 
sofern sie nicht selbst zu dieser Prüfungsleis-
tung angemeldet sind. Dies erstreckt sich nicht 
auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses an die Studierenden. Auf An-
trag eines oder einer zu prüfenden Studieren-
den an den Prüfenden oder die Prüfende sind 
die Zuhörer und Zuhörerinnen nach Satz 1 aus-
zuschließen. 

 
 

§ 21 
Anmeldung zu studienbegleitenden  

Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Anmeldung zu den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen setzt die Immatrikulation an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal und die 
Zahlung der Studiengebühren voraus. 
 
(2) Studierende dieses Studienganges melden 
sich zu den studienbegleitenden Prüfungsleis-
tungen und den Wiederholungsprüfungen in-
nerhalb des vom Prüfungsausschuss festge-
setzten Zeitraumes und in der festgelegten 
Form an.  
Ausgenommen von dieser Regelung sind die 
Projekt-Module M7 bis M12. Ein Modul dieser 
Module ist innerhalb eines Semesters zu absol-
vieren. Studierende, die diese Module absolvie-
ren, sind zu den im Regelstudien- und Prü-
fungsplan ausgewiesenen Prüfungsleistungen 
in diesem Semester automatisch zur Prüfung 
angemeldet. Studierende, die diese Prüfungs-
leistung aufgrund nachgewiesener Krankheit 
nicht ablegen können, erhalten einmalig zeitnah 
einen neuen Prüfungstermin. Bei länger andau-
ernder Krankheit ist ein neues Projekt-Modul zu 
buchen. Studierende, die diese Prüfungsleis-
tung nicht ablegen möchten, müssen ihren 
Rücktritt erklären und ein neues Projekt-Modul 
buchen. Für die Wiederholung der Prüfungsleis-
tung gilt § 23 entsprechend.  
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(3) Von der Anmeldung kann der oder die Stu-
dierende in der vom Prüfungsausschuss festge-
legten Form bis spätestens eine Woche vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin zurücktreten. Im 
Falle des Rücktritts ist die Anmeldung entspre-
chend den Absätzen 1 und 2 zu einem späteren 
Prüfungstermin erneut durchzuführen. 
 
(4) Bei Nichteinhaltung der Meldefrist ist eine 
Zulassung zur Prüfungsleistung ausgeschlos-
sen, sofern nicht der Prüfungsausschuss auf 
schriftlichen Antrag des oder der Studierenden 
Abweichendes beschließt. 
 

(5) Die Anmeldung und damit die Zulassung zu 
einer Prüfungsleistung ist zu versagen, wenn: 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht er-

füllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Prüfungsleistung endgültig „nicht be-

standen" wurde oder endgültig als „nicht 
bestanden" gilt oder 

4. die Zahlung der Studiengebühren nicht er-
folgte.  

Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 
Die Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich 
gemäß § 38. 
 
 

 
 
 

§ 22 
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Modulnoten 

 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden bewertet. Bei schriftlichen Prü-
fungsleistungen soll die Bewertung spätestens vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung unter 
Beachtung des Datenschutzes bekannt gegeben werden. 
 
(2) Zur Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

Note   

1 sehr gut eine hervorragende Leistung 

2 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt 

3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt 

5 nicht ausrei-
chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischen-
werte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
Wenn Prüfungsleistungen nicht benotet werden sollen, dann erfolgt die Bewertung mit „erfolgreich ab-
geschlossen“ oder mit „nicht erfolgreich abgeschlossen“.  
Die Art der Bewertung ist dem anliegenden Regelstudien- und Prüfungsplan zu entnehmen. 
 
(3) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist. 
Wird die Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn alle Bewertungen 
mindestens „ausreichend" sind. In diesem Fall ist die Note der Prüfungsleistung das auf eine Dezimal-
stelle hinter dem Komma abgeschnittene arithmetische Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Ein-
zelnoten; abweichend von der Festlegung in Absatz 2.  
Eine unbenotete Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit „erfolgreich abgeschlossen“ bewertet 
wurde. Wird die unbenotete Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, 
wenn alle Bewertungen mit „erfolgreich abgeschlossen“ erfolgten. 
 
 
 
 
 
(4) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Prüfungsleistungen mindestens mit „aus-
reichend" bewertet worden sind.  
Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so entspricht die Modulnote der Note der 
Prüfungsleistung. 
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Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, ist die Modulnote das auf eine Dezimal-
stelle hinter dem Komma abgeschnittene, gegebenenfalls gewichtete, arithmetische Mittel der Noten 
der Prüfungsleistungen im Modul; abweichend von der Festlegung in Absatz 2. 
Gewichtungen für die einzelnen Module sind gegebenenfalls dem anliegenden Regelstudien- und Prü-
fungsplan zu entnehmen bzw. diese ergeben sich aus dem Verhältnis der Creditanteile des entspre-
chenden Moduls.  
Eine Modulprüfung ist auch bestanden, wenn alle erforderlichen unbenoteten Prüfungsleistungen mit 
„erfolgreich abgeschlossen“ bewertet wurden. 
 
(5) Bei der Bildung einer Note nach dem Durchschnitt wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
Das Prädikat lautet: 
 

Bei einer Durchschnittsnote  Prädikat 

bis einschließlich 1,5 sehr gut 

von 1,6 bis einschließlich 2,5 gut 

von 2,6 bis einschließlich 3,5 befriedigend 

von 3,6 bis einschließlich 4,0 ausreichend 

ab 4,1 nicht ausreichend 

 
 
 

§ 23 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden 
wurden oder als nicht bestanden gelten, können 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist 
nur innerhalb von 12 Monaten nach der Mittei-
lung über das Nichtbestehen der Prüfungsleis-
tung zulässig, sofern nicht dem oder der Studie-
renden wegen besonderer, von ihm oder ihr 
nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist ge-
währt wurde. Für die Bewertung gilt § 22 ent-
sprechend. 
Bei Fristüberschreitung gilt die Prüfungsleis-
tung als endgültig nicht bestanden. § 31 Absatz 
4 gilt entsprechend. 
  
(2) Eine zweite Wiederholung einer studienbe-
gleitenden Prüfungsleistung kann in begründe-
ten Ausnahmefällen und sofern die notwendige 
Erfolgsaussicht für das Bestehen der Prüfung 
gegeben ist, in der Regel zum jeweils nächsten 
regulären Prüfungstermin zugelassen werden. 
Auf Antrag des oder der Studierenden kann der 
Prüfungsausschuss einvernehmlich mit dem o-
der der Prüfenden einen früheren Prüfungster-
min bestimmen. Eine zweite Wiederholung ist 
nur für maximal 3 Prüfungsleistungen während 
des gesamten Studiums zulässig. 
  
(3) Die Durchführung einer zweiten Wiederho-
lung einer Prüfungsleistung ist von dem oder 
der Studierenden schriftlich innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 6 Wochen nach der Mittei-
lung über das Nichtbestehen der ersten Wieder-
holung der Prüfungsleistung beim Prüfungsaus-
schuss zu beantragen und zu begründen. 
  

(4) Als Ausnahmefall im Sinne von Absatz 2 gel-
ten außergewöhnliche Belastungen oder ge-
sundheitliche Einschränkungen des oder der 
Studierenden, wenn diese Ursache für das 
Nichtbestehen der ersten Wiederholung einer 
Prüfungsleistung waren. 
  
(5) Für die Bewertung einer erfolgreich bestan-
denen zweiten Wiederholung einer studienbe-
gleitenden Prüfungsleistung gilt § 22 entspre-
chend. 
  
(6) Eine nach der dortigen Prüfungsordnung er-
folglos abgelegte Prüfungsleistung im gewähl-
ten Studiengang an einer anderen deutschen 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundge-
setzes ist auf die Wiederholungsmöglichkeiten 
anzurechnen. 
  
(7) Die Wiederholung einer bestandenen stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistung ist nicht zu-
lässig. 
 
 

§ 24 
Freiversuch 

 
Ein Freiversuch findet nicht statt. 
 
 
 

§ 25 
Zusatzprüfungen 

 
(1) Studierende können auch in weiteren als 
den im anliegenden Regelstudien- und Prü-
fungsplan vorgeschriebenen Modulen aus wei-
terbildenden Master-Studiengängen der Hoch-
schule Prüfungen ablegen. Dies ist vor Beginn 
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der Module mit den Studiengangsleitenden der 
beteiligten Studiengänge schriftlich abzustim-
men.  
 
(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf 
Antrag des oder der Studierenden in Bescheini-
gungen aufgenommen. Bei der Errechnung von 
Durchschnittsnoten und der Festsetzung der 
Gesamtnote werden die Ergebnisse von Zu-
satzprüfungen nicht einbezogen. 
 
(3) Die Absolvierung von zusätzlichen Modulen 
ist unter der Voraussetzung freier Kapazitäten 
möglich und ist vor Beginn eines Moduls mit 
den Studiengangsleitenden der beteiligten Stu-
diengänge abzustimmen. Zusatzprüfungen sind 
gebührenpflichtig, sofern das gewählte Modul 
einem Studiengang aus dem Weiterbildungsan-
gebot der Hochschule zugeordnet ist. Details 
sind der Studien- und Prüfungsordnung sowie 
der Satzung zur Erhebung von Gebühren für die 
Teilnahme am jeweiligen Studiengang zu ent-
nehmen. Die Studiengebühr ist vor Beginn des 
Moduls auf der Grundlage eines Bescheides zu 
entrichten.  
 
 

III. Master-Abschluss 
 

§ 26 
Festlegung des Themas der Master- 

Arbeit 
 

(1) Die Master-Arbeit ist eine selbstständige 
wissenschaftliche Arbeit, die in schriftlicher 
Form einzureichen und zu verteidigen ist. Die 
Master-Arbeit soll zeigen, dass die Studieren-
den in der Lage sind, innerhalb einer vorgege-
benen Frist eine Aufgabenstellung aus dem 
Fachgebiet selbstständig wissenschaftlich zu 
bearbeiten. Das Thema und die Aufgabenstel-
lung der Master-Arbeit müssen dem Prüfungs-
zweck und der Bearbeitungszeit entsprechen.  
Die Festlegung des Themas hat so rechtzeitig 
zu erfolgen, dass die Master-Arbeit mit dem 
Kolloquium innerhalb der Regelstudienzeit ab-
geschlossen werden kann. 
Die Master-Arbeit kann in deutscher oder engli-
scher Sprache angefertigt werden.  
 
(2) Den Studierenden soll Gelegenheit gegeben 
werden, für das Thema und die Aufgabenstel-
lung der Master-Arbeit Vorschläge zu unterbrei-
ten. Dem Vorschlag des oder der Studierenden 
soll nach Möglichkeit entsprochen werden. Er 
begründet keinen Rechtsanspruch. 
Auf Antrag gewährleistet der Prüfungsaus-
schuss, dass Studierende rechtzeitig ein 
Thema erhalten. 

 

(3) Das Thema wird vom Erstprüfer oder von 
der Erstprüferin in Abstimmung mit dem oder 
der Studierenden in der Regel zum Ende des 
fünften Fachsemesters festgelegt. Mit der Fest-
legung wird der Zweitprüfer oder die Zweitprü-
ferin bestellt. Während der Anfertigung der Ar-
beit werden die Studierenden vom Erstprüfer o-
der von der Erstprüferin betreut. Die Angaben 
über das Thema, die Prüfenden und die Bear-
beitungszeit sind aktenkundig zu machen. 

 
(4) Das Thema der Master-Arbeit kann von je-
dem Professor und jeder Professorin des Fach-
bereiches festgelegt werden. Mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses gilt dies auch für 
Professoren und Professorinnen, die nicht Mit-
glied dieses Fachbereiches sind. Es kann auch 
von anderen zur Prüfung Befugten nach § 13 
Absatz 1 festgelegt werden; in diesem Fall 
muss in der Regel der oder die zweite Prüfende 
ein Professor oder eine Professorin des Fach-
bereiches sein. Einzelfallentscheidungen trifft 
der Prüfungsausschuss. 
 
(5) Die Master-Arbeit kann in Form einer Ge-
meinschaftsarbeit angefertigt werden. Der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Einzelbeitrag 
hat aufgrund der Angabe von Abschnitten und 
Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar zu 
sein und den Anforderungen nach Absatz 1 zu 
entsprechen. Die Gruppe ist auf bis zu 2 Studie-
rende begrenzt.  
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Master-Arbeit sind so zu begrenzen, dass die 
Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. 
Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt 
26 Wochen. Die Bearbeitungszeit kann, auch 
beim Vorliegen mehrerer Gründe, maximal um 
5 Wochen verlängert werden. 
Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit kann 
gewährt werden: 
1. bei einer durch eine Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung nachgewiesenen Krankheit des 
oder der Studierenden, um die Dauer der 
Krankheit, maximal um 5 Wochen, 

2. bei einer durch den KomPass gemäß § 19 
nachgewiesenen besonderen Belastung des 
oder der Studierenden, maximal um 5 Wo-
chen, 

3. im Einzelfall und mit schriftlicher Zustim-
mung des oder der Erstprüfenden aus Grün-
den, die der oder die Studierende nicht zu 
vertreten hat, maximal um 5 Wochen. 

Der schriftliche Antrag zur Verlängerung der 
Bearbeitungszeit ist durch den oder die Studie-
rende spätestens vor Ablauf der Bearbeitungs-
zeit beim Prüfungsausschuss zu stellen. 
Ein wegen zu langer Krankheit abgebrochener 
Versuch ist nicht auf die Wiederholungsmög-
lichkeiten anzurechnen.  
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Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach 
Satz 2 zurückgegeben werden. 
Das neue Thema der Master-Arbeit wird in an-
gemessener Frist, in der Regel innerhalb von 
drei Monaten, festgelegt. 
 
 

§ 27 
Anmeldung und Zulassung zur  

Master-Arbeit  
 
(1) Die Studierenden haben die Master-Arbeit 
schriftlich beim Prüfungsausschuss anzumel-
den. Der Anmeldung sind beizufügen: 
− ein Themenvorschlag,  
− die Namen der Prüfenden und deren Bestä-

tigung durch Unterschrift  
− gegebenenfalls ein Antrag auf Bearbeitung 

des Themas als Gemeinschaftsarbeit 
Der Prüfungsausschuss entscheidet über die 
Zulassung zur Master-Arbeit. 
 
(2) Zur Master-Arbeit wird nur zugelassen, wer 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Mas-
ter-Studiengang Cross Media immatrikuliert ist 
und nachweislich mindestens 80 Credits erwor-
ben hat, wobei die Module M1-M6, M19 erfolg-
reich abgeschlossen sein müssen. 
 
 

§ 28 
Abgabe und Bewertung  

der Master-Arbeit 
 
(1) Bei der Abgabe der Master-Arbeit haben die 
Studierenden schriftlich zu versichern, dass sie 
die Arbeit – bei einer Gemeinschaftsarbeit den 
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Ar-
beit – selbstständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt haben und die Arbeit nicht bereits als Ab-
schluss-Arbeit in einem anderen Master-Studi-
engang als Master-Arbeit bewertet wurde.  
 
(2) Die Master-Arbeit ist fristgemäß im Studien-
gangsbüro Cross Media einzureichen, wobei 
drei Exemplare in gedruckter Form und zusätz-
lich zwei Exemplare als PDF-Datei auf je einem 
gängigen digitalen Speichermedium gespei-
chert abzugeben ist. Der Abgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. 
Eine entsprechende Erklärung zur Archivierung 
und Veröffentlichung der Master-Arbeit ist bei-
zulegen. Näheres regelt die Satzung zur Archi-
vierung und Veröffentlichung von studentischen 
Abschlussarbeiten an der Hochschule Magde-
burg-Stendal. 
Wird die Master-Arbeit ohne einen vom Prü-
fungsausschuss anerkannten Grund nicht frist-

gemäß eingereicht, gilt diese als mit „nicht aus-
reichend“ bewertet. Für die Wiederholung gilt § 
23 entsprechend. 
 
(3) Die Master-Arbeit ist von mindestens 2 Prü-
fenden zu begutachten und zu bewerten. Das 
Ergebnis soll innerhalb von sechs Wochen nach 
Abgabe der Master-Arbeit vorliegen. 
 
(4) Für die erfolgreich bestandene Master-Ar-
beit und Kolloquium werden 30 Credits verge-
ben.  
 
(5) Die Modulnote wird zu 75 % aus der Note 
der Master-Arbeit und zu 25 % aus der Note für 
das Kolloquium gebildet.  
 
 

§ 29 
Kolloquium zur Master-Arbeit 

 
(1) Im Kolloquium zur Master-Arbeit haben Stu-
dierende nachzuweisen, dass sie in der Lage 
sind, die Arbeitsergebnisse aus der selbststän-
digen wissenschaftlichen Bearbeitung eines 
Fachgebietes in einem Fachgespräch zu vertei-
digen.  
 
(2) Bedingungen für die Zulassung zum Kollo-
quium zur Master-Arbeit sind das Bestehen al-
ler Modulprüfungen und die Bewertung der 
Master-Arbeit von beiden Prüfenden mit min-
destens „ausreichend”. 
 
(3) Das Kolloquium wird als Einzel- oder Grup-
penprüfung von den Prüfenden der Master-Ar-
beit durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann 
weitere Prüfende bestellen. Die Dauer des Kol-
loquiums beträgt für jeden Studierenden oder 
jede Studierende in der Regel 45 Minuten, je-
doch nicht mehr als 60 Minuten. Für die Bewer-
tung des Kolloquiums gilt § 22 entsprechend. 
Das Kolloquium ist in der Regel öffentlich. Auf 
Antrag des oder der zu prüfenden Studierenden 
an den Prüfenden oder die Prüfende ist die Öf-
fentlichkeit auszuschließen. 
 § 20 gilt entsprechend. 
 
(4) Die wesentlichen Inhalte der Prüfung und 
die Bewertung der Prüfungsleistung sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prü-
fenden und den Beisitzenden zu unterschrei-
ben. Das Ergebnis der Prüfung ist dem oder der 
Studierenden im Anschluss an die mündliche 
Prüfung bekannt zu geben. 
 
(5) Das Kolloquium ist bestanden, wenn es von 
den Prüfenden mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet wurde. Bei einer Bewertung mit „nicht 
ausreichend“ richtet sich die Wiederholung 
nach den Bestimmungen des § 30. 
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Im Übrigen gilt der § 28 Absätze 4 und 5 ent-
sprechend.  
 
 

§ 30 
Wiederholung der Master-Arbeit und 
des Kolloquiums zur Master-Arbeit 

 
(1) Die Master-Arbeit kann, wenn sie mit 
„nicht ausreichend” bewertet wurde oder als mit 
„nicht ausreichend” bewertet gilt, einmal wieder-
holt werden, wobei das neue Thema innerhalb 
von 12 Monaten festgelegt sein muss.  
 
(2)  Eine Rückgabe des Themas bei einer 
Wiederholung der Master-Arbeit ist nur zuläs-
sig, wenn von dieser Möglichkeit nicht bereits 
bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht wurde.  
Das dann neue Thema der Master-Arbeit wird 
in angemessener Frist, in der Regel innerhalb 
von drei Monaten, festgelegt.  
 
(3) Eine zweite Wiederholung ist nicht zulässig. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Mas-
ter-Arbeit ist ausgeschlossen. 
 
(5) Das Kolloquium zur Master-Arbeit kann, 
wenn es mit „nicht ausreichend” bewertet wurde 
oder als mit „nicht ausreichend” bewertet gilt, 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist 
in der Regel innerhalb von 4 Wochen durchzu-
führen. 
 
(6) Eine zweite Wiederholung des Kolloquiums 
zur Master-Arbeit ist nicht zulässig. 
 
(7) Die Wiederholung eines bestandenen Kollo-
quiums zur Master-Arbeit ist ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 31 
Gesamtergebnis der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn alle 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule und die Master-
Arbeit mit dem Kolloquium mit mindestens „aus-
reichend“ bewertet wurden. 
 
(2) Die Gesamtnote der Master-Prüfung errech-
net sich aus dem gegebenenfalls gewichteten 
Durchschnitt der Noten für die Modulprüfungen 
und der Modul-Note der Master-Arbeit mit dem 

Kolloquium; abweichend von der Festlegung in 
§ 22 Absatz 2. § 22 Absatz 5 gilt entsprechend.  
Die Gewichtungen für die einzelnen Module 
sind gegebenenfalls dem anliegenden Regel-
studien- und Prüfungsplan zu entnehmen bzw. 
sie ergeben sich aus dem Verhältnis der Credi-
tanteile der entsprechenden Module.  
 
(3) Ist der Durchschnitt der gebildeten Gesamt-
note besser als 1,3, wird das Prädikat 
 

„mit Auszeichnung bestanden” 
 
erteilt. 
 
(4) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht be-
standen, wenn eine studienbegleitende Prü-
fungsleistung oder die Master-Arbeit mit dem 
Kolloquium mit „nicht ausreichend” bewertet 
wurde oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet 
gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht 
mehr besteht.  

 
(5) Die deutsche Gesamtnote wird mit einer No-
tenverteilungsskala zur relativen Einordnung 
der Gesamtnote entsprechend den Vorgaben 
des ECTS Leitfadens 2015 versehen. 

 
 

§ 32 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

 
(1) Über die bestandene Master-Prüfung ist un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen, ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis 
enthält die Module und die entsprechenden Mo-
dulnoten und trägt das Datum des Tages, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist. Es ist von dem oder der Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und von dem Dekan 
oder der Dekanin des Fachbereiches zu unter-
schreiben und mit dem Siegel der Hochschule 
Magdeburg-Stendal zu versehen. 
 
(2) Mit dem Zeugnis erhalten die Studierenden 
ein Diploma Supplement. 
 
(3) Ist die Master-Prüfung nicht bestanden oder 
gilt diese als nicht bestanden, so erteilt das Prü-
fungsamt in Abstimmung mit dem Prüfungsaus-
schuss dem oder der Studierenden hierüber ei-
nen schriftlichen Bescheid, der auch darüber 
Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang Prüfungsleistungen wiederholt 
werden können. Der Bescheid über eine end-
gültig nicht bestandene Master-Prüfung ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(4) Verlassen Studierende die Hochschule oder 
wechseln sie den Studiengang, so wird ihnen 
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auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungsleistungen und de-
ren Bewertung enthält.  
 
 

§ 33 
Urkunde 

 
(1) Mit dem Zeugnis erhalten die Studierenden 
die Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 
Darin wird die Verleihung des Master-Grades 
beurkundet. 
 
(2) Die Urkunde wird von dem Dekan oder der 
Dekanin des Fachbereiches und von dem Rek-
tor oder der Rektorin der Hochschule Magde-
burg-Stendal unterzeichnet sowie mit dem Sie-
gel der Hochschule Magdeburg-Stendal verse-
hen.  
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 34 
Einsicht in die Prüfungsakten  

 
Studierenden wird auf schriftlichen Antrag beim 
Prüfungsausschuss nach Abschluss jeder Mo-
dulprüfung sowie der Master-Arbeit mit dem 
Kolloquium, jeweils binnen einer Ausschluss-
frist von drei Monaten nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses, Einsicht in die schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Bewertun-
gen der Prüfenden und in die Prüfungsproto-
kolle gewährt. 
Vorlesungsfreie Zeiten werden hierbei nicht be-
rücksichtigt. 
Diese Regelung gilt analog für die Eignungs-
feststellungsprüfung. 
 
 

§ 35 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine studienbegleitende Prüfungsleistung 
ist mit „nicht ausreichend“/“nicht erfolgreich ab-
geschlossen“ zu bewerten bzw. gilt als mit 
„nicht ausreichend“/“nicht erfolgreich abge-
schlossen“ bewertet, wenn der oder die Studie-
rende ohne triftigen Grund: 
 
- zu einem für ihn oder sie bindenden Prü-

fungstermin nicht erscheint, 
- nach Beginn einer Prüfung von der Prüfung 

zurücktritt, 
- die Wiederholung einer Prüfungsleistung 

innerhalb der dafür festgelegten Frist nicht 
durchführt. 

 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachten Gründe sind dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen 
und glaubhaft zu machen. Erfolgt dieses nicht, 
ist die Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-
chend“/“nicht erfolgreich abgeschlossen“ zu be-
werten. Bei Krankheit ist ein ärztliches und in 
Zweifelsfällen ein amtsärztliches Attest vorzule-
gen. Soweit die Einhaltung von Fristen für die 
erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederho-
lung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von 
Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betrof-
fen sind, steht die Krankheit eines von ihm oder 
ihr zu versorgenden Kindes der Krankheit des 
oder der Studierenden gleich. Bei Anerkennung 
der Gründe ist die Prüfungsleistung zum nächs-
ten regulären Prüfungstermin zu erbringen, so-
fern der Prüfungsausschuss nicht eine hiervon 
abweichende Regelung beschließt. 
 
(3) Versucht der oder die Studierende, das Er-
gebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, ist die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei-
chend“/“nicht erfolgreich abgeschlossen“ zu be-
werten bzw. gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit „nicht ausreichend“/“nicht erfolg-
reich abgeschlossen“ bewertet. Wer den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins 
stört, kann durch den Prüfenden oder die Prü-
fende oder den Aufsichtsführenden oder die 
Aufsichtführende von der Fortsetzung der Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden. In die-
sem Falle ist die Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“/“nicht erfolgreich abgeschlossen“ 
zu bewerten. In schwerwiegenden Fällen kann 
der Prüfungsausschuss den Studierenden oder 
die Studierende von der Erbringung weiterer 
Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabe-
termin aus von dem oder der zu prüfenden Stu-
dierenden zu vertretenden Gründen nicht ein-
gehalten, so gilt sie als mit „nicht ausreichend“/ 
„nicht erfolgreich abgeschlossen“ bewertet. Ab-
satz 2 gilt entsprechend.  
 
 

§ 36 
Ungültigkeit der Prüfungsleistungen 

 
(1) Hat ein Studierender oder eine Studierende 
bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungs-
ausschuss die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass hierüber eine Täuschung beabsich-
tigt war, und wird die Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird 
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. Haben Studierende die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung der ge-
setzlichen Bestimmungen über die Rücknahme 
rechtswidriger Verwaltungsakte. 
 
(3) Den betreffenden Studierenden ist vor einer 
Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit vor dem Prüfungsausschuss zu 
geben.  
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und 
durch ein richtiges Zeugnis oder eine Beschei-
nigung nach § 31 zu ersetzen. Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 
 

 

§ 37 
Entscheidungen,  

Widerspruchsverfahren 
 
(1) Alle Entscheidungen, die nach dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung getroffen werden 
und einen Verwaltungsakt darstellen, sind 
schriftlich zu begründen, mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und gemäß § 41 
VwVfG bekannt zu geben. Gegen die Entschei-
dung kann innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des Bescheides Widerspruch beim Prü-
fungsausschuss eingelegt werden.  
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch 
gegen eine Bewertung richtet, leitet der Prü-
fungsausschuss den Widerspruch dem betref-
fenden Prüfer oder der betreffenden Prüferin o-
der den betreffenden Prüfenden zur Überprü-
fung zu. Wird die Bewertung antragsgemäß ver-
ändert, so hilft der Prüfungsausschuss dem Wi-
derspruch ab. Andernfalls überprüft der Prü-
fungsausschuss die Entscheidung nur darauf, 
ob 
 
1 das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß 

durchgeführt worden ist, 
2 der Prüfer oder die Prüferin von einem un-

zutreffenden Sachverhalt ausgegangen 
ist, 

3 allgemein gültige Bewertungsgrundsätze 
beachtet worden sind, 

4 sich der Prüfer oder die Prüferin von sach-
fremden Erwägungen hat leiten lassen.  

 

Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch 
nicht ab, leitet er diesen dem Fachbereichsrat 
zur Entscheidung zu.  
 
(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines 
Monats abschließend entschieden werden. 
Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, be-
scheidet der Rektor oder die Rektorin den Wi-
derspruchsführer oder die Widerspruchsführe-
rin. 

 
 

§ 38 
Hochschulöffentliche 

Bekanntmachungen des 
Prüfungsausschusses 

 
Entscheidungen und andere nach dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung zu beschließende 
Maßnahmen, insbesondere die Zulassung zur 
Prüfung, die Versagung der Zulassung, die 
Melde- und die Prüfungstermine und –fristen 
sowie die Prüfungsergebnisse werden hoch-
schulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt 
gegeben. Dabei sind datenschutzrechtliche 
Bestimmungen zu beachten.  
 
 

§ 39 
Übergangsbestimmungen 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für alle 
Studierenden, die ab dem Sommersemester 
2019 das Studium beginnen.  
 
 

§ 40 
Außerkrafttreten 

 
Die Ordnung zur Durchführung des Feststel-
lungsverfahrens zum Nachweis der Eignung für 
den Master-Studiengang Cross Media an den 
Fachbereichen Kommunikation und Medien so-
wie Ingenieurwissenschaften und Industriede-
sign der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
vom 19.05.2010, veröffentlicht in den Amtlichen 
Bekanntmachungen Nr. 10/2010, wird mit In-
krafttreten dieser Studien- und Prüfungsord-
nung außer Kraft gesetzt. 

 
 

§ 41 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt nach 
ihrer Genehmigung durch die Rektorin am Tage 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Hochschule Magdeburg-Stendal in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des 
Fachbereichsrates Ingenieurwissenschaften 
und Industriedesign vom 21.11.2018 und des 
Senates der Hochschule Magdeburg-Stendal 
vom 12.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
Die Rektorin 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Legende zum Regelstudien- und Prüfungsplan: 
 
SoS = Sommersemester 
WS = Wintersemester 
Sem. = Semester 
A = Art der Lehrveranstaltung 
SWS = Semesterwochenstunden (á 45 Minu-

ten) 
V =Vorlesung 
S = Seminar 
Ü = Übung 
Ko =Kolloquium 
LP = Laborpraktika 
P = Projekte 
Exk = Exkursionen 
 
PVL = Prüfungsvorleistung 
PL  = Prüfungsleistung 
C  = Credits 
K = Klausur 
M = Mündliche Prüfung 
H = Hausarbeit 
E = Entwurf 
EA = Experimentelle Arbeit 
EPF = E-Portfolio 
WP = Wissenschaftliches Projekt 
R = Referat 
Pf = Portfolio 
PB = Praktikumsbericht/Praxisbericht 

Po = wissenschaftliches Poster 
PA = Praxisarbeit 
Prä = Präsentation 
GP = Gruppenpräsentation 
Pro = Projektbericht 
EAg = Einsendeaufgabe 
TN = Teilnahmenachweis 
/ = oder; die Art der PL wird zu Beginn 

des Moduls bekannt gegeben  
(z. B. M/K = Mündliche Prüfung oder 
Klausur) 

, = und (z. B. V,Ü = Vorlesung und 
Übung) 

*  = Die Bewertung dieser Prüfungsleis-
tungen erfolgt unbenotet (§ 22 gilt entspre-
chend)  
PVL werden im Fachbereich abgeprüft 
 
[PL mit Zeitangaben, z. B.] 
M60 = Mündliche Prüfung, 60 Minuten 
K60 = Klausur, 60 Minuten 
 
PS = Präsenzstunden (á 45 Minuten) 
1 SWS = 17 Präsenzstunden; Ein Semester an 
Fachhochschulen beinhaltet 17 Wochen Vorle-
sungszeit.  
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Anlage 

 
Regelstudien- und Prüfungsplan 
 

Nr. Pflichtmodule1 A SWS PS PL C Angebot im  

 Grundlagen Cross Media       

M1 Interdisziplinäre Einführung 
Cross Media 

sV 1,765 30 K 5 WS 

M2 Prozesse in Cross Media sV 1,765 30 H 5 SoS 

M3 Umfeld Cross Media sV 1,765 30 M 5 WS 

        

 Allgemeine Kompetenzen       

M4 Systemisches Denken und 
Strategieentwicklung 

V,Ü 1,176 20 M 5 WS 

M5 Teamentwicklung und Lea-
dership 

V,Ü 1,176 20 M 5 SoS 

M6 Reflexion und Kommunikation Ko,Ü 1,176 20 Prä,R 5 WS 

        

 Projekte2       

M7 Projekt Reflexion und Kommu-
nikation 

P 1,765 30 H, Po 5 SoS 

M8 Projekt Cross Media 2  P 1,765 30 E,Prä 5 WS 

M9 Projekt Cross Media 3 P 1,765 30 E,Prä 5 SoS 

M10 Projekt Cross Media 4 P 1,765 30 E,Prä 5 WS 

M11 Projekt Cross Media 5 P 1,765 30 E,Prä 5 SoS 

M12 Projekt Cross Media 6 P 1,765 30 E,Prä 5 WS 

        

        

M13 Master Thesis3     30 Sos, WS 

        

 Methoden und Skills4       

M14 Forschungsmethoden S   H 5 SoS 

M15 Cross Media Methoden 1 Ü   H 5 SoS, WS 

M16 Cross Media Methoden 2 Ü   H 5 SoS, WS 

        

M17 Cross Media Skills 1 Ü   H 5 SoS, WS 

M18 Cross Media Skills 2 Ü   H 5 SoS, WS 

M19 E-Portfolio5 Ü   EPF 5 SoS, WS 

        

 Pflichtmodule gesamt  19,414 330  120  
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Zur Einhaltung der Regelstudienzeit von 7 Semestern wird empfohlen, die Module wie folgt 
zu absolvieren:  
 

a) Bei Studienbeginn im Wintersemester: 
 

7 Semester Regelstudienzeit  Module-Nr. PS SWS C 

1. Sem. M1, M8, M15 60 3,53 15 

2. Sem. M2, M9; M17 60 3,53 15 

3. Sem. M3, M4, M10,  80 4,706 15 

4. Sem. M5, M11, M14 50 2,941 15 

5. Sem. M6, M12 , M18 50 2,941 15 

6. Sem. M7, M16, M195, 
M133 

30 1,765 15 

7. Sem. M133 -  30 

Gesamt  330 19,413 120 

 
 

b) Bei Studienbeginn im Sommersemester: 
 

7 Semester Regelstudienzeit  Module-Nr. PS SWS C 

1. Sem. M2, M9; M17 60 3,53 15 

2. Sem. M1, M8, M15 60 3,53 15 

3. Sem. M5, M11, M14 50 2,941 15 

4. Sem. M3, M4, M10,  80 4,706 15 

5. Sem. M7, M16, M18 30 1,765 15 

6. Sem. M6, M12 , M195, 
M133 

50 2,941 15 

7. Sem. M133 -  30 

Gesamt  330 19,413 120 

 
 
 
1  Die Buchung der Module erfolgt in Blockform zu je 3 Modulen. Die Auswahl der Module kann 
durch die Studierenden individuell gestaltet werden. Die Absolvierung der Module M1 bis M6 und M14 
bis M19 sowie M13 ist nicht an die Buchung gebunden, sondern kann zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen.  
 
2 Ein Modul der Module M7 bis M12 ist innerhalb eines Semesters zu absolvieren. Studierende, 
die diese Module absolvieren, sind zu den im Regelstudien- und Prüfungsplan ausgewiesenen Prü-
fungsleistungen in diesem Fachsemester automatisch zur Prüfung angemeldet. Näheres regelt § 21. 
 
3 Näheres zur Absolvierung des Moduls M13 ist in den §§ 26 bis 30 geregelt.  
 
4 Die Pflichtmodule M14 bis M19 werden vollständig online absolviert und die Bewertung erfolgt 
mit „erfolgreich abgeschlossen“ oder „nicht erfolgreich abgeschlossen“. 

 
5 Das Modul M19 E-Portfolio sollte spätestens im 2. Semester gebucht werden, da in diesem 
Modul die erworbenen Kompetenzen des gesamten Studiums zu dokumentieren und zu sammeln 
sind. Die Credits werden erst nach erfolgreichem Abschluss des Moduls vergeben. 


